
 1 

 

Geänderte 
Paragraphen 

Satzung Fassung 06.03.2018  Satzung 12.05.2019 

§ 8 Der Beitrag ist halbjährlich im Voraus zu 
zahlen. Die Zahlungspflicht beginnt mit 
dem Ersten des Eintrittsmonats und 
endet mit dem Tag, an dem das 
Mitglied ausscheidet. 
Der Beitrag ist für Selbstzahler als 
Bringschuld anzusehen und spätestens 
3 Monate nach Fälligkeit zu zahlen. 
Anderenfalls wird der Beitrag durch 
Nachnahme eingezogen. 
 

Der Beitrag wird halbjährlich vom 
jeweiligen Mitglied jeweils zum 
15.05. und 15.11. eines Jahres 
eingezogen.  
 

§ 10 Abs. 4 Das Einladungsschreiben gilt als den 
Mitgliedern zugegangen, wenn es an die 
letzte dem Verein bekannt gegebene 
Anschrift gerichtet war. 

Das Einladungsschreiben gilt als den 
Mitgliedern zugegangen, wenn es an 
die letzte dem Verein bekannt 
gegebene Anschrift oder E Mail 
Adresse gerichtet war. Zusätzlich 
wird der Termin der 
Jahreshauptversammlung auf der 
Internet Seite des Vereins 
veröffentlicht.  
 

§ 10 Abs. 10 Jedes Mitglied hat eine Stimme. Jedes Mitglied ab 16 Jahren hat eine 
Stimme 

§ 10 Abs. 12 Satzungsänderungen und die Auflösung 
des Vereins können nur mit einer 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden 
Mitglieder beschlossen werden. 
 

Satzungsänderungen können nur mit 
einer Mehrheit von 2/3 der 
anwesenden Mitglieder beschlossen 
werden. 
 

§ 10 Abs.15 Neu -- Das Protokoll wird auf der Internet 
Seite des Vereins veröffentlicht. 

§ 11 a  -- Der Vertretung des Vereins erfolgt 
durch mindestens zwei anwesende 
Vorstandsmitglieder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 










